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Herrn 
Mag. Dr. Gerald Priller 
Rechtsanwalt 
Salzburger Straße 6 
5142 Eggelsberg 
 
e-mail: recht@ra-priller.at 
 

Ried im Innkreis, am 8.2.2013 
BrucMa/WallPe / ST/AN / 6SB 

 
 
Martin Bruckbauer / Ing. Petra Wallisch 
 
 
Sehr geehrter Herr Kollege! 
 
In obiger Angelegenheit gebe ich bekannt, dass ich Herrn Martin Bruckbauer recht-
lich vertrete und ersuche um Kenntnisnahme. 
 
Ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 4.2.2013 bzw. die darin angehängte Ehren-
erklärung.  
 
Ich muss darauf hinweisen, dass die Veröffentlichung meines Mandanten sehr wohl 
den Tatsachen entspricht und auch wahrheitsgemäß erfolgte.  
 
Es wurde – wie Sie selbst ausführen – der Tagesordnungspunkt 8 - „Weiterbestel-
lung für die Betreuung der Funktion der Leiterin des Gemeindeamtes nach Ablauf der 
Bestellungsdauer für den Zeitraum von weiteren 5 Jahren; Beschlussfassung“- zur 
Abstimmung gebracht. 
 
Es haben die Gemeinderäte für bzw. gegen die Weiterbestellung nach Ablauf der 
Bestellungsdauer im Sinne des Tagesordnungspunktes abgestimmt. Es erfolgte eine 
mehrheitliche Ablehnung.  
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Der Umstand, dass dieser Tagesordnungspunkt – dies obliegt nicht der Einfluss-
nahme meines Mandanten – nicht genau im Sinne der gesetzlichen Vorschriften er-
folgte, ändert nichts an der Tatsache, über welche mein Mandant im Sinne der Fak-
ten ganz kurz berichtet hat.  
 
Würde mein Mandant daher die von Ihnen geforderte Erklärung unterfertigen, wo-
nach er die fett gedruckte Behauptung widerruft, so würde er tatsächlich Unwahres 
bzw. Unrichtiges behaupten. 
 
Ich gebe daher bekannt, dass meinem Mandanten die Unterfertigung der Erklärung 
nicht möglich ist, ersuche um Kenntnisnahme und zeichne 
 
 
mit vorzüglichen kollegialen Grüßen 
 
 
Dr. Stefan Glaser 
 
 


